
Tetine Niyibizi aus Peine:
Abschiebegefahr vorerst gebannt

39-jährige Pflegekraft aus Burundi befand sich zuletzt in Kirchenasyl –
Jetzt wird Asylverfahren in Deutschland durchgeführt

fortige Abschiebung nach Kroa-
tien, da das Land juristisch für
die Frau zuständig ist. Dies hätte
nicht bedeutet, dass die 39-Jäh-
rige sofort zurück nach Burundi
geschickt worden wäre – aber
ihre neue Heimat in Peine, wo
sie Fuß gefasst hat, hätte sie hin-
ter sich lassen müssen.
Zu der möglichen Abschie-

bung äußert sichMichaelGlawi-
on: „Dazu können wir nun sa-
gen, dass das Asylverfahren für
die Betroffene jetzt in Deutsch-
land durchgeführt wird.“ Zwar
sei eine Abschiebung dadurch
nicht mehr akut, doch „wir wis-
sen noch nicht, ob Frau Niyibizi
langfristig in Deutschland blei-
ben darf - das ergibt erst die Prü-
fung“, sagt der Superintendent.
Die 39-Jährige strebt laut
Glawions Aussage eine Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft an.
„Wir freuen unsmit FrauNiyibi-
zi, dass sie das Weihnachtsfest
mit denMenschen, die ihr nahe-
stehen, in Peine feiern kann.“
Für den Verbleib Niyibizis

hatten sich zahlreiche Men-
schen aus Peine eingesetzt. So
stellten zum Beispiel Politiker

Bis zum vergangenen Sommer arbeitete Tetine Niyibizi noch als Pflegekraft in einem Peiner Seniorenheim. FOTO: RALF BÜCHLER/ARCHIV

Kreis Peine. Bis zum Sommer
hat Tetine Niyibizi aus dem ost-
afrikanischen Burundi als Pfle-
gekraft im Peiner Seniorenheim
„Fuhseblick“ gearbeitet. Dann
drohte ihr die Abschiebung, da
ihr Aufenthaltsrecht in
Deutschland abgelaufen war.
Der 39-Jährigen wurde darauf-
hin Kirchenasyl gewährt. Jetzt
gibt es eine gute Nachricht für
Niyibizi: Laut Michael Glawion,
Superintendent des evangeli-
schen Kirchenkreises Peine, be-
steht die Gefahr einer Abschie-
bung zumindest vorerst nicht
mehr.
Seinen Ursprung hat das Pro-

blem im Jahr 2022. Damals kam
Tetine Niyibizi nach der Flucht
aus ihrem Heimatland zuerst in
Kroatien an, wo sie registriert
wurde. Für die 39-Jährige war es
nur ein Durchreiseland, für sie
ging es weiter nach Deutsch-
land. In Peine fand die ausgebil-
dete Pflegekraft eine neue
Arbeitsstelle. Doch nach Regeln
der sogenannten Dublin-Ver-
ordnungdrohteNiyibizi eine so-

VON DENNIS NOBBE

Alle Angaben ohne Gewähr.

KINDERÄRZTE

BRAUNSCHWEIG Kinderärztli-
cher Bereitschaftsdienst im Kli-
nikum Tel. 116117, Salzdah-
lumer Str. 90: Sa., So. 10-
20 Uhr

ZAHNÄRZTE

PEINE Zahnärztlicher Notdienst
Tel. (05176) 923399: Sa.,
So.
SEHNDE Zahnärztlicher Not-
dienst Tel. (05138) 2560: Sa.,
So.

Kontakt zum niedersächsischen
Innenministerium her, eine
Härtefallprüfung führte jedoch
nicht zu dem erhofften Ergeb-
nis. Nach PAZ-Informationen
erhielt die 39-Jährige in einer
der Peiner Kirchengemeinden
Kirchenasyl. Dabei handelt es
sich nicht um ein gesetzlich ver-
ankertes Recht, sondern eine
humanitäre Tradition, die es in
Deutschland seit Hunderten
von Jahren gibt.

Offenes Kirchenasyl
Von Abschiebung bedrohte
Menschenkönnen inkirchlichen
Räumen vorübergehend Schutz
bekommen. Tetine Niyibizi be-
kam ein offenes Asyl, konnte die
Kirchenräume also verlassen,
ohne befürchten zu müssen, von
Behörden in Gewahrsam ge-
nommen zuwerden.Diesewuss-
ten auch von Niyibizis Aufent-
haltsort, der der Öffentlichkeit
hingegen nicht mitgeteilt wurde.
Letzteres dient nach Angaben
des Kirchenkreises dem Schutz
der Betroffenen.
Bei sogenannten Dublin-Fäl-

len wie dem vonNiyibizi bedeu-

APOTHEKEN

STEDERDORF Hubertus-Apotheke
Stederdorf Tel. (05171)
17543, Peiner Str. 18A: So.
9-9 Uhr
VÖHRUM Kastanien-Apotheke
Tel. (05171) 22505, Kirchvor-
dener Str. 42: Sa. 9-9 Uhr

ÄRZTE

PEINE Allgemeiner Bereit-
schaftsdienst telefonische Er-
reichbarkeit bis zum Folgetag
7 Uhr, Tel. 116117: Sa., So.
8 Uhr

tet das Kirchenasyl, dass die re-
guläre Sechs-Monats-Überstel-
lungsfrist für die Abschiebung
in den zuständigen EU-Staat
weiterläuft. Bei dieser Frist han-
delt es sich um die Zeit, die ein
Land hat, um eine Person, für
die das Asylverfahren eigentlich
in einem anderen EU-Staat
laufen müsste, dorthin zurück-

zuschicken, bevor das Land
selbst für das Verfahren zustän-
dig wird.
Nach Fristablauf kann

Deutschland die Zuständigkeit
für das Asylverfahren also über-
nehmen, und es wird neu be-
wertet – so wie es jetzt laut
Glawion im Fall Niyibizi ge-
schieht.
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